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RS OGH 1957/1/9 7Ob647/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

ABGB §339

Rechtssatz

Eingri0 in das Eigentum an einer Wasserleitung, die als Zubehör einer Liegenschaft gilt, durch Anschluß und

Benützung einer Zweigleitung. Möglichkeit der Abwehr durch Eigentumsfreiheitsklage.
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